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barungen über baS SJMfungSberfahren für bte Seßrlinge
biefer BerufSarten. Sie befcE)Iofe ferner, bie grage ber obli=

gatorifdjen getoerbliden fÇortbilbungSfd) ulett in Beßanblung
gu gießen. 3u ßanben beS ©entraloorftanbeS tnutbe ein 5ßrc=

gramtn für bie SeßrlingSarbeitenauSftettung in ©enf (1896)
borgefdlagen.

3tir 2Mt'§aöfthmuung Dom 4.
(GsytgefanM.)

Sahrgeßnte fang haben bie fdmeiger. Honhtoerferbereine
nad einem ©emerbegefeß gerufen, haben fid) barüber beflagt,
baß bie Sache nidft bormärtS gehen motte unb über bie

BunbeSbeßörben gejcßimpft, roeil fie feinen guten 2ßitten
bagu hätten u. f. to. Unb nun in bem 9)foment, mo bie

eibgen. Diäte bem Sdmeigeroolf einen 3uiaßartifel gur 2Ser=

faffung üorlegen, metther bie enbfiche Slnbanbnaljme ber ©es

merbegefeßgebuttg geftattet, fegt, mo bie Hoffnungen fidh)

enblictj erfüllen fönnten, fommt aus ber aufgeflärten, fort=

fdrittliden, inbuftriereiden Stabt beS heif. ©attuS bie un=

begreifliche Shtnbe, baß Hcntbroer£er= unb ©emerbeberein im
trauten Bunbe bie BerfaffungSborlage bermerfen motten,

„meil biefe ntdt eine griinbltche ©emerbereform ermögliche".
®aS ift nun eine fehr gemagte Behauptung, roelche bie

St. ©aller gar nicht hemeifen tonnen. Saut ben in ber

BunbeSberfammlung abgegebenen ©rflärungen beS Herrn
BunbeSrat ®r. ®euder unb laut ber bunbeSräiliden Bot*
fcßaft oom 25. Dlobember 1892 fleht ber SIrt. 31, melcher
bie © em er h ef reih eit gemäßrleiftet, einer etngreifenben
©emerbereform gar nicht entgegen. ®er gur Slhftimmnng
bortiegenbe 31 rt. 34 ter bebeutet nidtS anbereS als eine

31 it § ix ahnte non biefer ©emährfeiftung, läßt affo
audi bin ©emerbegefeß gu, bas bie Habbels*
uub ©emerbefreiheit su gunften be§ rebltdjen
©rmerbeS befdränft, bie illopafe Sonfurreng
befämpfen hilft-

©ine Dîebifion beS Sfrt. 31 hatte freilich bie 3JlßgIi<h£eit
ber eingreifenben ©emerbereform beutHder gugegeben, märe
aber fehr maßrfdeinlid boni Boite bermorfen morben, unb
bann ber borfiegenbe Strt. 34 ter bagu 1 ©S hat nun feinen

Sinn, aus bem ©runbe, meil nach bem 3lntrag beS Herrn
Dlationalrat 2Mb bie Dtebifion beS 2lrt. 31 nicht beliebte
unb man fid) mit einer möglichft allgemeinen Raffung be*

gnügte, bie gange Borlage.gu bermerfen. ®enn mit biefer
Bermerfung ift bie gemottte auSbriicflide ©infchränfuug ber

HanbelS* nnb ©emerbefreiheit auch nicht befd)loffen. 2Jîan

hat nichts erreicht, als baß nun jebe Dteform auf Saßre
hinaus berunmöglid)t mirb!

2ßenn bie ©emerbetreibenben fefbft mithelfen,
baSjenige su bermerfen, nach bem fie fo lange gerufen haben,
bte heutige BerfaffungSoorlage, bann mirb bei ben BunbeS*

behörben bcgreiflicherroeife jeber ÜJlut gu meiteren ©efeßeS*

borlagett ausgehen. ®ann mirb eS mit einigem ttlecht heißen :

®em ©eroerbeftanb ift nicht mehr gu helfen, er
mill felbft, baß er untergehe.

Hoffentlich bricht fid) bis sum 4. ÜDlcirg both noch hie

beffere ©infid)t Bahn!

©fhumeit au§ .^oublucrfers unb ©ciuerkbemitcit.
©emerheberein St. ©allen, lieber bie Sefjr*

liitgêfrage, refp. bie grage, ob bie fiaatlichen Subbentionen
auSfchließlich su ©unften ber Sehrmerfftätten (nach bem Bor*
bilbe bon 3ürid, Bern, 2Bintertßur 2C.) ober auch gar Unters

ftüßung ber 2Ber£ftaitIel)re in ber bisher üblichen gorm ber»

menbet merben fotten, hatte fftationalrat 2BiIb ein Dleferat
übernommen.

©ingangS feines BortrageS ermähnt er baS ©ntftehen
unb 2Birfen ber Sehrmerfftätten in Bern, 3ürid, 2Bintertßur
unb Baiel. ®ie Seljrlinge merben bafelbft in einem rationellen
Sehrgange bon einem Sehrmeifter praftifch unb in befonbern

Surfen theoretifd) auSgebilbet. ®iefe Sehrmerfftätten finb
fehr teuer, fomoßl maS bie Seiftungen beS Staates als bie
perfonlichen Seiftungeu ber Seljrlinge anbelangt. So foftete
g. B. bie Schule in 2Bintertßur für Sunfifdjlofferei unb
2Jiechanif mit 80 Schülern (mobon 54 breifährige Surfe,
26 nur einen einjährigen burdjmadjten) ben Staat im 3aßre
1892 42,000 gm H'iebon gehen gmar 8000 gr. Berbienft
für gelieferte SehrlingSarbeiten ab. 3lnbernortS bietet aber
gerabe auch ber 3lbfaß ber SehrlingSarbeiten mande Schmierigs
feiten unb gerät bie Schule leidjt in unangenehme Sottifionen
mit ber 2Mfterfd)aft. ®ie hohen Soften erflären fich leidt,
menn mau bebenft, baß ber Betrieb einer Sehrmerfftätte ges

eignete ttläumlichfeiten, llnterridjtsperfonal, Biaterial 2C. er=

forbert unb gmar gleidjbiel, ob bie Benüßung ber Slnftalt
eine rege ober nur eine fcßroache ift.

Bei ber 2BerfftatiIeljre, namentlich menn ber Sehrling
noch Soft unb SogiS beim ïtteifter begieht, geftattet fid) bie

Sache raefentlid) einfacher unb billiger. @S fragt fidj nun
bloß, meldje gorm ber Sehre groecfmäßiger, geeigneter fei,
tüchtige Hanbmerfer ßerangubilben.

3n Baben hat eS fid) ßerauSgeftettt, baß biejenigen Bes

rufe, melde mehr inbuftriett ober als Sunft ausgeübt merben,
mie Uljrenmaderei unb Holgfc^rxi^Ierei, gute ©rfolge erstellen,
mäljrenb g. B. bie Sehrmerfftätte füt Sdreiner aufgegeben
merben mußte.

®ie fdledten ©rfolge mit ber Seßrioerfftatt für Sdreiner
gaben 21nlaß gur ©inführung ber fog. 2öerfftattleßrer. Bfeifter,
melde fid über ihre Befähigung gehörig auSmeifen, fönnen
auf ©runb eines Seßrbe.rtrageS Sehrltnge aufnehmen unb er*

halten bom Staate bas Sehrgelb. ®er SJleifter ift berpflidtet,
ben Sehrling gehörig auSgubilben ; jährlich hat berfelbe eine

nad eingefanbten 3eidnungen ausgeführte Slrbeit einguliefern.
®ie 3eidnungen merben bon einer ©entralftelle, ber babifden
SanbeSgemerbehatte in SarlSruhe, geliefert, moljin aud bie
fertigen 3lrbeiten gefanbt merben müffen. ©benfo finb bie

betreffenben SSerfftätten einer ftaatliden 3nfpeftion unterteilt.
®aS Sehrgelb mirb in gmei Diäten begahlt, bie eine in ber

erften, bte anbere in ber gmeiten Hälfte ber Sehrgeit. ®er
Staat unterftüßt ben ÜDleifter aud baburd, baß er ihm
SDlafdinen unentgeltlid liefert, in ber 2Beife, baß jährlid
10 % abgefdrieben merben für fo lange, als ber üDleifter

üom Staate gugeroiefene Sehrlinge erhält. Sdon bie bloße
2öa£)I beS ïtteifterS als Sehrmeifter bilbet übrigens aud eine

fdäßenSmerte SluSgeidnung für ben Betreffenben.
Hier fleht ber Sehrling alfo unter gehöriger Sluffidt,

lernt baS praftifde, rafde Slrbeiten, fleht mitten im realen
Sehen. 3n ben Sehrmerfftätten bagegen merben bie jungen
Seute mehr an ein epafteS, bafjer etmaS langfameS 2lrbeiten
gemöhnt unb finb baßer beim SluStritt etmaS unbeholfen unb
bequem.

3n Baben betrug bie 3aßl her fo gebilbeten Sehrlinge
im erften Saßre 51, im gmeiten 81, jeßt 106. ®er bom
Staate auSgefeßte Srebit für baS gu gaßleube Seßrgelb be»

trägt heute nur 5000 gm
91ad biefen 3luSfüßrungen befpridt Hr. 2öilb ben bom

fdmeigerifden ©emerbeoerein ausgearbeiteten gragebogen,
beffen richtige 2luSfüttung nad hem treffliden Referat nun=

meßr feine attgufdmierige Slrbeit für unfere l'leifter bilhen
hürfte.

®em mit Beifall aufgenommenen Dleferat folgte eilte redt
rege ®iSfuffion. ©emeinberat ® o b l e r fpridt gu ©unften
ber üBerfftattleßre. 2Benn eS irgenbmie möglich iböre, fotlte
ber Staat für baS Seßrgelb nmßt in 2lnfprud genommen
merben. ®ie ßiefigen Sdloffermeifter motten bon einem

folden „Slngapfen" beS Staates nichts miffen.
ÜDledjanifer H e i n g e hält bie 2Berfftattleßre, fpeciett für

bie geinmedanifer, für beffer als bie Sehrmerfftätten.
Budhrucfer H o n e g g e r empfiehlt, bie HctnbmerfSmeifter

fotten bod nidt ben „bummen Sluguft" fpielen, inbem fte

auf bie ftaatliden Subbentionen bergidten, bie bon allen
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barungen über das Prüfungsverfahren für die Lehrlinge
dieser Berufsarten. Sie beschloß ferner, die Frage der obli-
gatorischen gewerblichen Fortbildungsschulen in Behandlung
zu ziehen. Zu Handen des Centralvorstandes wurde ein Pro-
gramm für die Lehrlingsarbeitenausstellung in Genf (1896)
vorgeschlagen.

Zur Volksabstimmung vom 4. März.
(Eingesandt.)

Jahrzehnte lang haben die schweizer. Handwerkervereine
nach einem Gewerbegesetz gerufen, haben sich darüber beklagt,
daß die Sache nicht vorwärts gehen wolle und über die

Bundesbehörden geschimpft, weil sie keinen guten Willen
dazu hätten u. s. w. Und nun in dem Moment, wo die

eidgen. Räte dem Schweizervolk einen Zusatzartikel zur Ver-
fassung vorlegen, welcher die endliche Anhandnahme der Ge-
Werbegesetzgebung gestattet, jetzt, wo die Hoffnungen sich

endlich erfüllen könnten, kommt aus der aufgeklärten, fort-
schrittlichen, industriereichen Stadt des heil. Gallus die un-
begreifliche Kunde, daß Handwerker- und Gewerbeverein im
trauten Bunde die Verfasfungsvorlage verwerfen wollen,
„weil diese nicht eine gründliche Gewerbereform ermögliche".

Das ist nun eine sehr gewagte Behauptung, welche die

St. Galler gar nicht beweisen können. Laut den in der

Bundesversammlung abgegebenen Erklärungen des Herrn
Bundesrat Dr. Deucher und laut der bnndesrätlichen Bot-
schaff vom 25. November 1892 steht der Art. 31, welcher
die Gewerbefreiheit gewährleistet, einer eingreifenden
Gewerbereform gar nicht entgegen. Der zur Abstimmung
vorliegende Art. 34 tsr bedeutet nichts anderes als eine

Ausnahme von dieser Gewährleistung, läßt also

auch ein Gewerbegesetz zu, das die Handels-
und Gewerbefreiheit zu gunsten des redlichen
Erwerbes beschränkt, die illoyale Konkurrenz
bekämpfen hilft.

Eine Revision des Art. 31 hätte freilich die Möglichkeit
der eingreifenden Gewerbereform deutlicher zugegeben, wäre
aber sehr wahrscheinlich vom Volke verworfen worden, und
dann der vorliegende Art. 34 tsr dazu! Es hat nun keinen

Sinn, aus dem Grunde, weil nach dem Antrag des Herrn
Nationalrat Wild die Revision des Art. 31 nicht beliebte
und man sich mit einer möglichst allgemeinen Fassung be-

gnügte, die ganze Vorlage zu verwerfen. Denn mit dieser

Verwerfung ist die gewollte ausdrückliche Einschränkung der

Handels- und Gewerbefreiheit auch nicht beschlossen. Man
hat nichts erreicht, als daß nun jede Reform auf Jahre
hinaus verunmöglich t wird!

Wenn die Gewerbetreibenden selbst mithelfen,
dasjenige zu verwerfen, nach dem sie so lange gerufen haben,
die heutige Verfassungsvorlage, dann wird bei den Bundes-
behörden begreiflicherweise jeder Mut zu weiteren Gesetzes-

vorlagen ausgehen. Dann wird es mit einigem Recht heißen:
Dem Gewerbestand ist nicht mehr zu helfen, er
will selbst, daß er untergehe.

Hoffentlich bricht sich bis zum 4. März doch noch die

bessere Einsicht Bahn!

Stimmen aus Handwerker- und Gewerbevereincn.

Gewerbeverein St. Gallen. Ueber die Lehr-
lingsfrage, resp, die Frage, ob die staatlichen Subventionen
ausschließlich zu Gunsten der Lehrwerkstätten (nach dem Vor-
bilde von Zürich, Bern, Winterthur ec.) oder auch zur Unter-
stützung der Werkstattlehre in der bisher üblichen Form ver-
wendet werden sollen, hatte Nationalrat Wild ein Referat
übernommen.

Eingangs seines Vortrages erwähnt er das Entstehen
und Wirken der Lehrwerkstätten in Bern, Zürich, Winterthur
und Basel. Die Lehrlinge werden daselbst in einem rationellen
Lehrgange von einem Lehrmeister praktisch und in besondern

Kursen theoretisch ausgebildet. Diese Lehrwerkstätten sind
sehr teuer, sowohl was die Leistungen des Staates als die
persönlichen Leistungen der Lehrlinge anbelangt. So kostete

z. B. die Schule in Winterthur für Kunstschlosserei und
Mechanik mit 80 Schülern (wovon 54 dreijährige Kurse,
26 nur einen einjährigen durchmachten) den Staat im Jahre
1892 42,000 Fr. Hievon gehen zwar 8000 Fr. Verdienst
für gelieferte Lehrlingsarbeiten ab. Andernorts bietet aber
gerade auch der Absatz der Lehrlingsarbeiten manche Schwierig-
keiten und gerät die Schule leicht in unangenehme Kollisionen
mit der Meisterschaft. Die hohen Kosten erklären sich leicht,
wenn man bedenkt, daß der Betrieb einer Lehrwerkstätte ge-
eignete Räumlichkeiten, Unterrichtspersonal, Material :c. er-
fordert und zwar gleichviel, ob die Benützung der Anstalt
eine rege oder nur eine schwache ist.

Bei der Werkstattlehre, namentlich wenn der Lehrling
noch Kost und LogiS beim Meister bezieht, gestaltet sich die

Sache wesentlich einfacher und billiger. Es fragt sich nun
bloß, welche Form der Lehre zweckmäßiger, geeigneter sei,

tüchtige Handwerker heranzubilden.

In Baden hat es sich herausgestellt, daß diejenigen Be-
rufe, welche mehr industriell oder als Kunst ausgeübt werden,
wie Uhrenmacherei und Holzschnitzlerei, gute Erfolge erzielten,
während z. B. die Lehrwerkstätte für Schreiner aufgegeben
werden mußte.

Die schlechten Erfolge mit der Lehrwerkstatt für Schreiner
gaben Anlaß zur Einführung der sog. Werkstattlehrer. Meister,
welche sich über ihre Befähigung gehörig ausweisen, können

auf Grund eines Lehrvertrages Lehrlinge aufnehmen und er-
halten vom Staate das Lehrgeld. Der Meister ist verpflichtet,
den Lehrling gehörig auszubilden; jährlich hat derselbe eine

nach eingesandten Zeichnungen ausgeführte Arbeit einzuliefern.
Die Zeichnungen werden von einer Centralstelle, der badischen
Landesgewerbehalle in Karlsruhe, geliefert, wohin auch die
fertigen Arbeiten gesandt werden müssen. Ebenso sind die

betreffenden Werkstätten einer staatlichen Inspektion unterstellt.
Das Lehrgeld wird in zwei Raten bezahlt, die eine in der

ersten, die andere in der zweiten Hälfte der Lehrzeit. Der
Staat unterstützt den Meister auch dadurch, daß er ihm
Maschinen unentgeltlich liefert, in der Weise, daß jährlich
10 °/g abgeschrieben werden für so lange, als der Meister
vom Staate zugewiesene Lehrlinge erhält. Schon die bloße

Wahl des Meisters als Lehrmeister bildet übrigens auch eine

schätzenswerte Auszeichnung für den Betreffenden.
Hier steht der Lehrling also unter gehöriger Aufsicht,

lernt das praktische, rasche Arbeiten, steht mitten im realen
Leben. In den Lehrwerkstätten dagegen werden die jungen
Leute mehr an ein exaktes, daher etwas langsames Arbeiten
gewöhnt und sind daher beim Austritt etwas unbeholfen und
bequem.

In Baden betrug die Zahl der so gebildeten Lehrlinge
im ersten Jahre 51, im zweiten 81, jetzt 106. Der vom
Staate ausgesetzte Kredit für das zu zahlende Lehrgeld be-

trägt heute nur 5000 Fr.
Nach diesen Ausführungen bespricht Hr. Wild den vom

schweizerischen Gewerbeverein ausgearbeiteten Fragebogen,
dessen richtige Ausfüllung nach dem trefflichen Referat nun-
mehr keine allzuschwierige Arbeit für unsere Meister bilden
dürste.

Dem mit Beifall aufgenommenen Referat folgte eine recht

rege Diskussion. Gemeinderat Tobler spricht zu Gunsten
der Werkstattlehre. Wenn es irgendwie möglich wäre, sollte
der Staat für das Lehrgeld nicht in Anspruch genommen
werden. Die hiesigen Schlossermeister wollen von einem

solchen „Anzapfen" des Staates nichts wissen.

Mechaniker Heinze hält die Werkstattlehre, speciell für
die Feinmechaniker, für besser als die Lehrwerkstätten.

Buchdrucker H o neg ger empfiehlt, die Handwerksmeister
sollen doch nicht den „dummen August" spielen, indem sie

auf die staatlichen Subventionen verzichten, die von allen
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anberen anftanbSloS angenommen Kerben. Sie Rrämiierung
tonne ben Steifter leicht bagu nerleiten, bem Sealing „ins
Iganbmert gu prüften".

SDÎalermeifter Brunner bebauert, bah bie Segrlinge
aügufrüg nerbienen füllten unb befürchtet ein Ueberhanbnehmen
ber SegrlingSgühterei, menu bie Seljrmeifter nom Staate baS

Sehrgelb beziehen tonnten.
Rationalrat 2B i I b bemerft, baß eS fih feineSmegS um

bie fjörberung ber SehrlingSgühteret ganbie, felbftberftänblich
mürben einem Rteifter nicht mehr Segrlinge pgeteilt, als
üernünftig unb gerecht märe.

Ringger teilt mit, bah bie IganbmertSmeifter barin
einig gehen, bah aus ber SSBertfiattlegre praftifhere, fleißigere
Arbeiter gerborgegen als aus ben Sehrmerfftätten.

Slrcgiteft SÎ ü11e r forbert in erfter Sinie fèûtfe für bie

armen talentboHen Sungen, bie aus Langel an Rtitteln pr
richtigen SluSbilbung ihr Sehen lang als £anblanger arbeiten

müffen.
Baumeifter ©rüebler in 2öil raünfcgt als 2luSglei<h=

ung ber für bie gortbilbungSfhnle bermenbeten 3^1 eine

entfprecgenbe Serlängerung ber Segrgeit, maS Rationalrat
2Bilb neranlaht, berfdjiebene Siitteilungen betr. bie bebor»

ftehenbe Reorganifation ber bartigen fÇortbilbungSfhule gu

machen. Siefelbe foil fn gehaltet raerben, bah fte fih mög»

licßft einer breifährigen Segrgeit ber Segrlinge anpajjt unb
eine rationelle tßeoretifcße älnSbilbung berfelben geftattet.
(SefeHert füllen bie Schule unter gemiffen Bebingungen als
cjbofpttanten befucßen biirfen. ©ine Serlängerung ber Sehr»

pit erfcheint meiter burcgauS berechtigt.
Rationalrat 2B11 b glaubt einige Sluffdjlüffe über fetne

Stellung in ber grage ber SerfaffungSrebifion betr. ©emerb e»

g e f e h tn ber Segemberfeffion ber BitnbeSberfammlunng
geben p müffen. ©r gibt bie ©rünbe an, melche ihn bap
bemogen haben, ben Stanbpnnft ber Rtinbergeit ber ®otn=

miffion p bertreten. Siefe mollte nur freie Sahn fäjaffen
für ein beruünftigeS gefeßgeberifcheS Slrbeiten im Sntereffe
beS ©emerbeg nnb ber Snbuftrie. Sie ungeitigen Rebnereien
über bie obligatorifchen SerufSgenoffenfhaften im Rate haben
ber Rebifion im Sinne ber Bttnbergeit gefchabet. Siele Ritt»
glieber ber rabifahbemotratifhen Bartei glaubten baS Ralla»
binm ber ©emerbefreiheit fcf)üßen p müffen, obgleich biefelbe

fomiefo bereits ftarf befchnitten toorben ift.
Siefe Slufflärungen mnrben fichtlich recht fgrnpatbifh auf»

genommen. Sie Herren § o n e g g e r unb S i n g g e r gaben
mohl ber Stimmung ber gangen Serfammlung SluSbrucf, in»
bem fie ficg rücfhaltloS auf ben Stanbpnnft beS Referenten
flehten.

xLtocfiieit be»

Sag Sroctnen beg §otgeS bilbet entroeber eine Sorbes
reitung beSfelben gum imprägnieren, ober eS erfolgt in ber
2lbfid)t, ein Cchmiuben, SBerfen, Sergieljen ober Rlagen ber
aus bemfelben £>ergef±ellten Ruggegenftänbe infolge fortge»
fegter Sßafferberbnnftnn'g gu berhinbern.

Sag imprägnieren beg (golgeS mit einer glüfjtgfeit be»

gmecft entmeber eine Färbung begfelben big gn gröberer
Siefe, ober foh eS miberftanbsfähiger gegen äujjere ©infliiffe
machen, inSbefonbere feine Fäulnis, raenn eg ber Sßitterung
ausgefegt ift, möglichft lange oerhinbern.

Sie Fäulnis bel fèolgeS unb feine 3erftöruttg merben in
ber Regel burdj BîifroorganiSmen bemirft, benen bei 2ln»

roefenheit beg nötigen SegetationStoafferS bie Sroteïnftoffe
beg fèolgeS alg Rahrnng bienen unb bie burdf ihren SebenS»

progeh bie Belegung begfelben bemirfen. Sitrh bie 3m»
prägnierung foh biefen Organismen ber Rägrboben berborben,
mithin baS Igolg fonferaiert merben.

3ur Serminberung ber SäulniSfäljigfeit facht man gunächft
burch SluSlaugen mittels SBafferS bie Broteïnfubftangen gn
entfernen ober gn bermtnbern, unb läßt bann ein ©rgigen

beS §olgeS folgen, um ben Reft berfelben gu foagulieren
unb baburch meniger fänlniSfähig gu machen ; ober man läfjt
Sampf bireft auf bag §o!g einmirfen, in ber Sinnahme, bah
aisbann beibe 3®ecfe alSbalb erreicht merben.

Sie ©rfahrung geigt aber, bah bie ©inmirfung beS SßafferS
unb beS SampfeS ahein nicht genügt, um bie poteïnfub»
ftangen in auSreidjenbem Staffe aus bem ®olg gu entfernen,
meShalb bie ermähnten Sornahmen nur als Sorbereitung
gum Smprägnieren angefehen merben fönnen, burch melche
bie Slufnahme ber SrnprägnierungSpffigfeit erleichtert mirb.

Sag ©rgigen ber ©ölger gum 3®ecf ber SluStrocfnung,
als eine meitere Sorbereitung gum imprägnieren, erleichtert
baS legiere aber roefentlicg-

Sa nun ba? imprägnieren felbft hier nicht meiter ber=

folgt merben foh, fonbern ahein baS Srocfnen beS Holges,
fo möge gunächft angeführt merben, bah man bie natürliche
unb bie fünftliche Srocfnung begfelben unterfheiben fann.

Sa bie natürliche Srocfttung ftetS eine längere Sauer
beaufprudjt, fo ift man, meitn eS fich um eine folgenbe
imprägnierung bes §otgeS hanbelt, feiten in ber Sage, fich
mit biefer begnügen gu tonnen, fonbern muh gur fünftlichen
SrocEnung fchreiten.

Ste legtere mieberum tann aber auch Snmenbung finben,
Kenn eS fich nur barum hanbelt, baS §oIg gu Ruggegen»
ftänben oerarbeiten gu tonnen, bie burch meitere SluStrocfnung
ihre gorm u. f. tu. möglichft mentg änbern foHen.

Saher möge baS Srocfnen beS ©olgeg ohne RücCfidftt

auf bie meitere Sermenbung begfelben befprochen merben.
Ser Saft* begro. SBaffergehalt ber §ölger bariiert nicht

nur nach 2lrt berfelben, fonbern auch nach bem Sllter, nach
eingelnen Seilen berfelben unb nach ben Sahreëgeiten. Sei
meihjen Saubhölgern unb ben Rabelbölgern bariiert berfelbe
gmifdhen 20 unb 60 pogent beS SotalgemichteS unb ift in
ben gemähigten 3onen mäljrenb ber SRonate Segember,
3attuar unb gebruar am gröhten, im Rîarg unb Slpril am
tleinften.

SBirb gefälltes §olg ber Suft in einem gefdjügen Räume
Stonate unb Sabre lang ausgefegt, fo berbunftet ein groher
Seil beS SBafferS, etma bis auf 10 Srogent, unb man er=

hält lufttrocfeneS §olg.
Ser Stogeh beS SluStrocfnenS geht bei leichtem unb

lofem §olge, mie SBeiben, Saftanien, fchneher als bei feftem
§olge, mie ©idfte unb Suche, bor fich- Splint» unb SBurgel»

holg troctnet rafcher als Sern» unb Stammholg. Slud) bon
ber Strt ber Saftbeftanbteile hängt baS Sroctnen ab. SaS
im SJinter gefchlagene §olg, melcheS bie meiften Saftbeftanb»
teile enthält, troctnet ferner unbollfommener als Sommerholg.
Sie Serbunftung erfolgt am ftärtften nach ber Jjjirnfläcbe gu,
geringer in rabialer Richtung, unb am pmächften na^ ber

Spiegelfette. Stuf ben SroctnungSprogeh finb felbftberftänblich
auh äugere llmftänbe bon ©influfs, taie borhanbene Setoegung
ber Suft, Semperatur unb fyeuhtigfeitSgegalt berfelben unb
enblicg bie ©rohe ber gu troctnenben §olgftitcfe unb ber Ilm»
ftanb, ob biefelben noch bon ber Rtnbe umgeben ober ohne
biefelbe gum Sroctnen tommen. SluS allen biefen ©rüttbeit
ergiebt fih aber, bah bie Sauer beS SluStrocfnung eine fegr
berfhiebene fein fann. ©efpalteneS §otg in Scheiten fann
in einem luftigen ©huppen fhon nah einem Saljre luft»
trocfen merben; auh erreichen Saiten nah biefer 3ett meift
eine folcge Srocfengeit, bah fie überall ba Sermenbung finben
tonnen, mo ihre meitere SluStrocfnung möglich ift. ®o!g aber,
melheS einer meitergegenben Bearbeitung untergogen merben
foH — fogen. SBertgolg — foH ftetS mehrere 3agre in einem
luftigen ©huppen troctnen, ober mehrere Rtonate in einer
gut bentilierten Sroctenfammer liegen, bamit bie aus bem»

felbeu gergeftellten ©egenftänbe ftegen, b. g. fih niht mertlicg
in ber gorm megr oeränbern. ©ihengolg, baS im Schiffs»
bau Sermenbung finben foil, mirö erft nah 6—7jägriger
Srocfnung benugt.

Snfolge beS SluStrocfnenS unb ©hminbenS reihen runbe
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anderen anstandslos angenommen werden. Die Prämiierung
könne den Meister leicht dazu verleiten, dem Lehrling „ins
Handwerk zu pfuschen".

Malermeister Brunn er bedauert, daß die Lehrlinge
allzufrüh verdienen sollten und befürchtet ein Ueberhandnehmen
der Lehrlingszüchterei, wenn die Lehrmeister vom Staate das

Lehrgeld beziehen könnten.
Nationalrat Wild bemerkt, daß es sich keineswegs um

die Förderung der Lehrlingszüchterei handle, selbstverständlich
würden einem Meister nicht mehr Lehrlinge zugeteilt, als
vernünftig und gerecht wäre.

Ringger teilt mit, daß die Handwerksmeister darin
einig gehen, daß aus der Werkslattlehre praktischere, fleißigere
Arbeiter hervorgehen als aus den Lehrwerkstätten.

Architekt Müller fordert in erster Linie Hülfe für die

armen talentvollen Jungen, die aus Mangel an Mitteln zur
richtigen Ausbildung ihr Leben lang als Handlanger arbeiten

müssen.

Baumeister Grüebler in Wil wünscht als Ausgleich-

ung der für die Fortbildungsschule verwendeten Zeit eine

entsprechende Verlängerung der Lehrzeit, was Nationalrat
Wild veranlaßt, verschiedene Mitteilungen betr. die bevor-
stehende Reorganisation der dortigen Fortbildungsschule zu
machen. Dieselbe soll so gestaltet werden, daß sie sich mög-
lichst einer dreijährigen Lehrzeit der Lehrlinge anpaßt und
eine rationelle theoretische Ausbildung derselben gestattet.
Gesellen sollen die Schule unter gewissen Bedingungen als
Hospitanten besuchen dürfen. Eine Verlängerung der Lehr-
zeit erscheint weiter durchaus berechtigt.

Nationalrat Wild glaubt einige Aufschlüsse über seine

Stellung in der Frage der Verfassungsrevision betr. Gewerb e-
gesetz in der Dezembersession der Bnndesversammlunng
geben zu müssen. Er gibt die Gründe an, welche ihn dazu
bewogen haben, den Standpunkt der Minderheit der Kom-
Mission zu vertreten. Diese wollte nur freie Bahn schaffen

für ein vernünftiges gesetzgeberisches Arbeiten im Interesse
des Gewerbes und der Industrie. Die unzeitigen Reimereien
über die obligatorischen Berufsgenossenschaften im Rate haben
der Revision im Sinne der Minderheit geschadet. Viele Mit-
glieder der radikal-demokratischen Partei glaubten das Pall'a-
dium der Gewerbefreiheit schützen zu müssen, obgleich dieselbe

sowieso bereits stark beschnitten worden ist.
Diese Aufklärungen wurden sichtlich recht sympathisch auf-

genommen. Die Herren H o n e g ger und Rin g ger gaben
wohl der Stimmung der ganzen Versammlung Ausdruck, in-
dem sie sich rückhaltlos auf den Standpunkt des Referenten
stellten.

Das Trocknen des Holzes.

Das Trocknen des Holzes bildet entweder eine Vorbe-
reitung desselben zum Imprägnieren, oder es erfolgt in der
Absicht, ein Schwinden, Werfen, Verziehen oder Platzen der
aus demselben hergestellten Nutzgegenstände infolge sortge-
setzter Wasserverdunstun'g zu verhindern.

Das Imprägnieren des Holzes mit einer Flüssigkeit be-

zweckt entweder eine Färbung desselben bis zu größerer
Tiefe, oder soll es widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse
machen, insbesondere seine Fäulnis, wenn es der Witterung
ausgesetzt ist, möglichst lange verhindern.

Die Fäulnis des Holzes und seine Zerstörung werden in
der Regel durch Mikroorganismen bewirkt, denen bei An-
Wesenheit des nötigen Vegetationswassers die Proteänstoffe
des Holzes als Nahrung dienen und die durch ihren Lebens-
Prozeß die Zersetzung desselben bewirken. Durch die Im-
prägnierung soll diesen Organismen der Nährboden verdorben,
mithin das Holz konserviert werden.

Zur Verminderung der Fäulnisfähigkeit sucht man zunächst
durch Auslaugen mittels Wassers die Proteinsubstanzen zu
entfernen oder zn vermindern, und läßt dann ein Erhitzen

des Holzes folgen, um den Rest derselben zu koagulieren
und dadurch weniger fäulnisfähig zu machen; oder man läßt
Dampf direkt auf das Holz einwirken, in der Annahme, daß
alsdann beide Zwecke alsbald erreicht werden.

Die Erfahrung zeigt aber, daß die Einwirkung des Wassers
und des Dampfes allein nicht genügt, um die Proteänsub-
stanzen in ausreichendem Maße aus dem Holz zu entfernen,
weshalb die erwähnten Vornahmen nur als Vorbereitung
zum Imprägnieren angesehen werden können, durch welche
die Aufnahme der Jmprägnierungsflüssigkeit erleichtert wird.

Das Erhitzen der Hölzer zum Zweck der Austrocknung,
als eine weitere Vorbereitung zum Imprägnieren, erleichtert
das letztere aber wesentlich.

Da nun da? Imprägnieren selbst hier nicht weiter ver-
folgt werden soll, sondern allein das Trocknen des Holzes,
so möge zunächst angeführt werden, daß man die natürliche
und die künstliche Trocknung desselben unterscheiden kann.

Da die natürliche Trocknung stets eine längere Dauer
beansprucht, so ist num, wenn es sich um eine folgende
Imprägnierung des Holzes handelt, selten in der Lage, sich

mit dieser begnügen zu können, sondern muß zur künstlichen
Trocknung schreiten.

Die letztere wiederum kann aber auch Anwendung finden,
wenn es sich nur darum handelt, das Holz zu Nutzgegen-
ständen verarbeiten zu können, die durch weitere Austrocknung
ihre Form u. s. w. möglichst wenig ändern sollen.

Daher möge das Trocknen des Holzes ohne Rücksicht

auf die weitere Verwendung desselben besprochen werden.
Der Saft- bezw. Wassergehalt der Hölzer variiert nicht

nur nach Art derselben, sondern auch nach dem Alter, nach
einzelnen Teilen derselben und nach den Jahreszeiten. Bei
weichen Laubhölzern und den Nadelhölzern variiert derselbe
zwischen 20 und 00 Prozent des Totalgewichtes und ist in
den gemäßigten Zonen während der Monate Dezember,
Januar und Februar am größten, ini März und April am
kleinsten.

Wird gefälltes Holz der Luft in einem geschähen Raume
Monate und Jahre lang ausgesetzt, so verdunstet ein großer
Teil des Wassers, etwa bis auf 10 Prozent, und man er-
hält lufttrockenes Holz.

Der Prozeß des Austrocknens geht bei leichtem und
losem Holze, wie Weiden, Kastanien, schneller als bei festem
Holze, wie Eiche und Buche, vor sich. Splint- und Wurzel-
holz trocknet rascher als Kern- und Stammholz. Auch von
der Art der Saftbestandteile hängt das Trocknen ab. Das
im Winter geschlagene Holz, welches die meisten Saftbestand-
teile enthält, trocknet ferner unvollkommener als Sommerholz.
Die Verdunstung erfolgt am stärksten nach der Hirnfläche zu,
geringer in radialer Richtung, und am schwächsten nach der

Spiegelseite. Auf den Trocknungsprozeß sind selbstverständlich
auch äußere Umstände von Einfluß, wie vorhandene Bewegung
der Luft, Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt derselben und
endlich die Größe der zu trocknenden Holzstücke und der Um-
stand, ob dieselben noch von der Rinde umgeben oder ohne
dieselbe zum Trocknen kommen. Aus allen diesen Gründen
ergiebt sich aber, daß die Dauer des Austrocknung eine sehr

verschiedene fein kann. Gespaltenes Holz in Scheiten kann
in einem luftigen Schuppen schon nach einem Jahre luft-
trocken werden; auch erreichen Balken nach dieser Zeit meist
eine solche Trockenheit, daß sie überall da Verwendung finden
können, wo ihre weitere Austrocknung möglich ist. Holz aber,
welches einer weitergehenden Bearbeitung unterzogen werden
soll — sogen. Werkholz — soll stets mehrere Jahre in einem
luftigen Schuppen trocknen, oder mehrere Monate in einer
gut ventilierten Trockenkammer liegen, damit die aus dem-
selben hergestellten Gegenstände stehen, d. h. sich nicht merklich
in der Form mehr verändern. Eichenholz, das im Schiffs-
bau Verwendung finden soll, wird erst nach 6—7jähriger
Trocknung benutzt.

Infolge des Austrocknens und Schwindens reißen runde


	Stimmen aus Handwerker- und Gewerbevereinen

